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V e r e i n b a r u n g 
 
 
auf der Grundlage der Bestimmungen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) in 
der Fassung vom 21.03.1971 (BGBI. I S.337), zuletzt geändert am 3. März 2020 
(BGBl. I S. 433). 
 
zwischen 
 
dem Zweckverband Schönbuchbahn, Parkstraße 16, 71034 Böblingen 

 
- nachstehend „Eisenbahn“ genannt - 

und  
 

der Stadt Holzgerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzgerlingen 
 

- nachstehend "Straßenbaulastträger" genannt – 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

§ 1 Gegenstand dieser Vereinbarung 

(1) Diese Vereinbarung regelt zwischen der Eisenbahn als Baulastträger des 
Schienenweges, der Schönbuchbahn, und der Stadt Holzgerlingen als Baulast-
träger der Straße „Tübinger Straße“, die an dem Bahnübergang „BÜ 10,5“ bei 
Bahn-km 10,543 durchzuführenden Baumaßnahmen und deren Kostentragung. 

(2) Diese Vereinbarung regelt weiterhin die Durchführung und Kostentragung von 
Straßeninstandhaltungsmaßnahmen der Stadt Holzgerlingen im Umfeld des 
Bahnübergangs. 

(3) Der betroffene Bahnübergang ist in der beiliegenden Übersichtskarte in der La-
ge im Netz dargestellt (Anlage 2). An dem Bahnübergang werden die in § 2 be-
schriebenen Maßnahmen durchgeführt. 

§ 2 Art und Umfang der Baumaßnahmen 

(1) An dem nachstehenden Bahnübergangsbereich sind folgende Baumaßnahmen 
vorgesehen (vgl. Anlage 1):  

Zur Beseitigung der am BÜ bestehenden Problempunkte ist der „BÜ 10,5“ so-
wohl straßenbaulich umfangreich anzupassen (Einbau Fahrbahnteiler) und zu 
erweitern (Errichtung Rechtsabbiegestreifen auf der B464; Neubau 
270°-Schleife für indirektes Linksabbiegen) als auch in einen Vollabschluss mit 
doppelschlägigen Schranken in Verbindung mit einer Gefahrenraumfreimeldung 
(GFR) umzuwandeln und hierbei Lichtzeichen und Schranken zu ergänzen. 
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Der „BÜ 10,5“ behält die lokführerüberwachter Sicherung (ÜS), das vorhandene 
BÜ-Schalthaus ist aufgrund der notwendigen neuen Innenanlage ebenfalls zu 
erneuern. Des Weiteren ist der Erdungs- und Überspannungsschutz neu herzu-
stellen. Neu zu verlegen sind die Signalkabel für die Steuerung der Außenkom-
ponenten am BÜ sowie an den Einschaltpunkten. Die Baumaßnahmen sind 
nach den zwischen der Eisenbahn und dem Straßenbaulastträger abgestimm-
ten und von den zuständigen Behörden genehmigten Plänen auszuführen. 

(2) Soweit für den Ausbau Änderungen und technische Sicherungen der Kreu-
zungsanlagen / Bahnübergänge Grundstücksflächen Dritter in Anspruch ge-
nommen werden müssen, erfolgt hierüber rechtzeitig mit den Beteiligten eine 
Regelung. 

§ 3 Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

(1) Die Sondervorschriften der Deutsche Bahn AG für die Eisenbahninfrastruktur-
einrichtungen finden für die Schönbuchbahn keine Anwendung. 

(2) Die Eisenbahn hat für die in § 2 Abs. 1 beschriebenen Baumaßnahmen gemäß 
den Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. De-
zember 1993 in Verbindung mit den Bestimmungen des Landeseisenbahnge-
setzes (LEisenbG) vom 8. Juni 1995 ein Planfeststellungs- und Genehmigungs-
verfahren veranlasst. Die Planfeststellungsurkunde mit Datum 17.10.2017 liegt 
vor. 

§ 4 Durchführung der Baumaßnahmen 

(1) Der Eisenbahn obliegt die Planung, Durchführung, Überwachung und Abwick-
lung der Baumaßnahmen. Das gilt ebenfalls für die mit der Stadt Holzgerlingen 
abgestimmten Straßeninstandhaltungsmaßnahmen der Stadt im Umfeld des 
Bahnübergangs. 

(2) Zur Erledigung dieser Aufgaben kann sich die Eisenbahn Dritter bedienen. 

(3) Aufträge für Leistungen dürfen von der Eisenbahn ohne vorherige Zustimmung 
des Straßenbaulastträgers vergeben werden, sofern sie im Rahmen der veran-
schlagten Kosten liegen. 

(4) Die Baumaßnahmen, die sich auf die Anlagen oder den Verkehr des anderen 
Beteiligten auswirken, werden rechtzeitig zwischen Eisenbahn und Straßenbau-
lastträger abgestimmt. 

(5) Der Beginn und die zeitliche Durchführung der Baumaßnahmen werden vor 
Aufnahme der Arbeiten rechtzeitig zwischen den Beteiligten abgestimmt. Nach 
Fertigstellung der Anlagen erfolgt eine gemeinsame Abnahme unter Beteiligung 
der zuständigen Behörden. 

(6) Die Ausführung der Arbeiten ist für 2021 vorgesehen. 



Ausbau Schönbuchbahn Kreuzungsvereinbarung nach EKrG Stand 04.03.2021 

Seite 3 von 5 

 

§ 5 Kosten der Maßnahme 

(1) Der Umfang der kreuzungsbedingten Kosten (Kostenmasse) wird unter Beach-
tung der Bestimmungen des § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG), 
der 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung (1. EKrV) und des „Allgemeinen Rund-
schreibens Straßenbau Nr. 8/89“ des Bundesministers für Verkehr vom 
17. Mai 1989 (VkBl. 1989 S. 420) ermittelt. 

(2) Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen gemäß der beiliegenden Zu-
sammenstellung der Kostenermittlung mit dem Erläuterungsbericht - vgl. Anla-
gen Nr. 1 und 3 dieser Vereinbarung - für den Bahnübergang „BÜ 10,5“ voraus-
sichtlich 1.483.651,36 €. 

(3) Die Kosten sind in Höhe von 1.483.651,36 € kreuzungsbedingt und werden von 
der Eisenbahn, dem Straßenbaulastträger und dem Land Baden-Württemberg 
zu je einem Drittel getragen. Der Kostenteil außerhalb der Kreuzungsmasse ist 
von der Eisenbahn zu tragen. Demzufolge entfallen voraussichtlich auf: 

die Eisenbahn 494.550,45 € 
den Straßenbaulastträger 494.550,45 € 
das Land Baden-Württemberg 494.550,45 € 
 

(4) Bei Aufteilung der voraussichtlichen Kosten auf die einzelnen Kostenträger ge-
mäß Abs. 3 ist bereits berücksichtigt worden, dass die Eisenbahn vorsteuerab-
zugsberechtigt ist. 

(5) Für die Berechnung der Personalkosten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 der 1. EKrV gel-
ten die jeweiligen vom Bundesminister für Verkehr bekannt gegebenen Durch-
schnittssätze. 

(6) Die Beteiligten werden Verwaltungskosten nach § 5 Abs. 1 der 1. EKrV in Höhe 
von 10 % der von ihnen aufgewendeten Baukosten in Rechnung stellen. Bei 
Aufteilung der voraussichtlichen Kosten auf die einzelnen Kostenträger gemäß 
Abs. 3 sind die anfallenden Verwaltungskosten bereits berücksichtigt. 

(7) Grunderwerbskosten sind nicht berücksichtigt. Sollten welche anfallen, erfolgt 
hierüber eine besondere Regelung in Form eines Nachtrages zu dieser Verein-
barung. 

(8) Die zusätzlichen Kosten der Straßeninstandhaltungsmaßnahmen im Umfeld 
des Bahnübergangs, werden von der Stadt Holzgerlingen einschließlich der 
Baunebenkosten z.B. für die Planung, Projektsteuerung und Bauüberwachung, 
getragen und der Eisenbahn erstattet. 

(9) Die endgültigen Kosten ergeben sich aus der Schlussabrechnung. 

§ 6 Abschlagszahlungen und Abrechnung 

(1) Den sich aus den Baumaßnahmen ergebenden Zahlungsverkehr erledigt die 
Eisenbahn, und zwar umgehend nach vorgelegten geprüften Rechnungen.  
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(2) Die Eisenbahn ist berechtigt, entsprechend dem Baufortschritt angemessene 
Abschlagszahlungen beim Straßenbaulastträger anzufordern, die innerhalb vier 
Wochen nach Anforderung zur Zahlung fällig sind. 

(3) Soweit Kosten beim Straßenbaulastträger anfallen, sind diese der Eisenbahn in 
Rechnung zu stellen, die ebenfalls vier Wochen nach Anforderung zur Zahlung 
fällig sind. 

(4) Der endgültige Zahlungsausgleich wird unverzüglich nach Übersendung und 
Prüfung der Kostenzusammenstellung (Schlussabrechnung) durchgeführt. Bei 
Meinungsverschiedenheiten darf die Zahlung der unbestrittenen Beträge nicht 
bis zur Klärung der Streitfragen zurückgestellt werden. 

§ 7 Erhaltung und Eigentum 

(1) Für die Erhaltung der Anlagen gilt § 14 EKrG. Danach erhält die Eisenbahn alle 
eisenbahnbezogenen Anlagen in den genannten Kreuzungsbereichen, auch 
dann, wenn sie sich auf Grundstücksflächen des Straßenbaulastträgers oder 
Dritten befinden. Der Straßenbaulastträger erhält alle straßenbezogenen Anla-
gen außerhalb der genannten Kreuzungsbereiche. 

(2) Für Erhaltungsmaßnahmen, die Anlagen des anderen Beteiligten betreffen, ist 
dessen vorherige Zustimmung einzuholen, es sei denn, dass Gefahr im Verzu-
ge ist. Dabei werden der Umfang der Mitbenutzung der Anlagen des anderen 
Beteiligten sowie ggf. erforderliche Sicherheitsvorkehrungen festgelegt. 

(3) Die Eisenbahnanlagen werden nach Fertigstellung Eigentum der Eisenbahn, 
die Straßenanlagen Eigentum des Straßenbaulastträgers. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Sollte sich vor oder während der Bauzeit der Anlagen herausstellen, dass die 
veranschlagten Kosten gemäß § 5 dieser Vereinbarung wesentlich überschrit-
ten werden, verpflichten sich die Beteiligten, sofort Kontakt aufzunehmen, um 
nach gemeinsamer Prüfung und Abstimmung die Kosten dem tatsächlich vor-
liegenden Kostenstand anzupassen und die dazu erforderliche Genehmigung 
einzuholen. 

Die Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung von Maß-
nahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, Nr. 2.3 Kreuzungsvereinba-
rung, sind zu berücksichtigen. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.  

(3) Die dieser Vereinbarung beigefügten Unterlagen (Erläuterungsbericht, Kosten, 
Planwerk etc.) sind Bestandteile dieser Vereinbarung.  
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(4) Diese Vereinbarung bedarf wegen des in § 5 Abs. 3 dieser Vereinbarung vor-
gesehenen Kostenbeitrages des Landes Baden-Württemberg der Prüfung und 
Genehmigung durch das Regierungspräsidium Stuttgart, die von der Eisenbahn 
beantragt wird. 

(5) Diese Vereinbarung ist sechsfach gefertigt. Die Beteiligten erhalten je zwei Aus-
fertigungen. 

 

Böblingen, den  Holzgerlingen, den 

 

 

 

 

  

Zweckverband Schönbuchbahn  Stadt Holzgerlingen 

   

Genehmigt 

 

  

Die Voraussetzungen nach §§ 3, Abs. 13 EKrG liegen vor. Die Finanzierung des 
vom Land zu tragenden Kostendrittels ist erst möglich, wenn ausreichend Haus-
haltsmittel hierfür zur Verfügung stehen. 

    

Stuttgart, den 

 

  

   

Regierungspräsidium Stuttgart 

 

  
 


